
3. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Rösrath vom 13.10.2011

Aufgrund der § 7 und 11 4a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit geltenden
Fassung, in Verbindung mit § 2 der Satzung für das Kommunalunternehmen StadtWerke
Rösrath AÖR der Stadt Rösrath vom 19.07.2004, in der derzeit geltenden Fassung, der § 3
und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18.12.1975
(GV NW 5. 706), in der derzeit geltenden Fassung, der § 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW., 5. 712), in der
derzeit geltenden Fassung hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens StadtWerke
Rösrath AoR in seiner Sitzung am 11.10.2011 folgenden 3. Nachtrag zur Satzung über die
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Rösrath
beschlossen:

§ 1 Änderungen im Straßenverzeichnis

Das Straßenverzeichnis zu § 2 Abs.1 letzter Satz wird gemäß Anlage geändert und ergänzt.

§ 2 Inkrafttreten

Dieser 3. Nachtrag tritt zum 01.01 .2012 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende 3. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Rösrath wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Satzungsbeschluss ist nach den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen
beanstandet worden oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kommunalunternehmen vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann beim Vorstand der
StadtWerke RösrathA0R, Hauptstr. 142, 51503 Rösrath, geltend gemacht werden.

Rösrath, den 13.10.2011

Ralph Hausmann
Vorstand
StadtWerke Rösrath A0R



Anlage zu § 1 des 3. Nachtrags zur Satzung über die Straßenreinigung

____________ ____________
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Am Hollerbroch von Pestalozziweg bis Haus Nr. 85 ohne Ilfd. Nr. 16a X X X

flAU
Am Hollerbroch X X X

von Brückenweg bis Haus Nr. 60 X X X16a
neu
— entfallt
1 6a

An der Alten Beienburg X X X

An der Alten Beienburg X x x

Brkenweg (Rösrath) bis Haus Nr. 8/7 ohne lfd. Nr59a und 59b X X X

!!! Birkenweg (Rösrath) bis Haus Nr. 7 ohne lfd. Nr. 59a und 59b X X X

Stichweg von Kölner Str. zu den Häusern Nr.2 u.4 X

Stichweg von Kölner Str. zu den Häusern Nr. 2 und 4 X X X

Stichweg zu den Häusern Nr. 54a-54d x60a

Stichweg zu den Häusern Nr. 55-58 X

Stichweg zu den Häusern Nr. 32,34,54a,56 X X X64a

! Stichwege zu den Häusern Nr. 32+43 und 54a+56 X X X64a

Breider Straße bis Haus Nr. 18 X X X

neu
reider Straße bis Haus Nr. 20 X X X

Breider Straße ab Haus Nr. 42 X X X67a

Breider Straße ab Haus Nr. 42 ohne Stichweg zu Haus Nr. 85 X X X
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Dachsweg bis Hs Nr.7 X X X

neu
-- Dachsweg X X X

Dammeisfurther Weg ohne lfd.Nr. 75a X X X

!2!M Dammeisfurther Weg ohne lfd. Nr. 78a X X X

Stichstraße zu den Häusern Nr. 46/65 X X X
78a
neu
— Stichstraße zu den Hausern Nr. 54/65 X X X
78a

Durbsuch bis Haus Nr. 44 ohne lfd.Nr. 82a X X X

Durbusch bis Wendeanlage ohne lfd.Nr. 82a X X X

Stichwege zu den Häusern Nr. 9-17, 19-27, 29-37 X X X
95a

Stichwege zu den Häusern Nr. 7-17, 19-27, 29-37 X X X

Flöckberg X X X

!2&!:! Fläckberg X X X

von HsNr. 58 bis Einmündung Juiweg X X X

neu
von Haus Nr. 58 bis Einmundung Juiweg X X X

Großlödericher Straße bis Haus Nr. 9 X X X

Großlädericher Straße bis Haus Nr. 8 X X X

Stichweg zu den Häusern Nr. 16 - 22 X X X
11 3a

Stichweg zu den Häusern Nr. 14-20 X X X

alt
139

Iltisweg X X X
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neu
j Iltisweg X X X

156
Im Winkel X

neu
ImWinkel X X X

Stichweg zu den Häusern Nr. 28b/30d X

167b
Stichweg zu den Häusern Nr. 28b130d X X X

Leibnizpark X X X

Leibnizpark ohne lfd. Nr. 191a X X X

neu ...

sudlicher Stichweg bis Wendeanlage hinter Haus Nr. 4 X

la
LiIIy Reich-Straße X X X

!2&! LiIIy-Reich-Straße X X X1 93a

Marderweg bis HsNr.15 X X X

Marderweg ohne Stichweg zu den Häusern Nr. 15/16 X X X

235
Scharrenbroicher Straße bis Abzweigung Schmiedeweg ohne Ifd.Nr.235a X X X

Scharrenbroicher Straße bis Abzweigung Schmiedeweg ohne Ifd.Nr.235a
235 und 235d

235d
Stichweg zu den Häusern Nr. 63-63f X X X

alt
Sonnenweg X X X

Sonnenweg ohne Stichweg zu den Häusern Nr. 22a128 X X X


